
Sehr geehrte AG-Leiter*innen und Mitarbeiter*innen der Fakultät V, 

 

vor dem Hintergrund einer stetig wachsende Bedrohungslage im Bereich der IT-Sicherheit stellen 

veraltete, nicht mehr mit aktuellen Sicherheitsupdates versorgte Betriebssysteme ein eminentes 

Sicherheitsrisiko dar. Ein kritisches Datum in diesem Kontext ist das Support-Ende von Windows 10 

am 14.10.2025. 

Um das Uni-Netz zu schützen, werden solche veralteten Betriebssysteme gemäß dem Schutzkonzept 

der Fakultät V im Uni-Netz1 zukünftig nicht mehr geduldet und für den Zugriff auf das Netzwerk 

gesperrt.  

Tragen Sie daher dafür Sorge, dass Ihre Windows-Rechner bis spätestens zu diesem Zeitpunkt auf 

Windows 11 umgestellt sind, sofern Sie weiterhin mit diesen auf das Uni-Netz in Sicherheitsstufen 1 

oder 2 zugreifen wollen2. 

Aus diesem Anlass notwendige Hardwaremaßnahmen unterstützt das Dekanat der Fakultät V 

finanziell:  Sie können hierzu Sondermittel in Höhe von 250 Euro je zu ersetzendem/aufzurüstendem 

Rechner beantragen. Deadline für die Antragstellung ist 30.11.2025.  

Spätere Meldungen können nicht berücksichtigt werden. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Folgende Maßnahmen werden unterstützt: 

A) Neuanschaffung von Windows-11-fähigen Rechnern3 als Ersatz für Rechner, die den 

Systemanforderungen für Windows 11 nicht mehr genügen 

Rahmenbedingungen: 

(i) Der zu ersetzende Rechner muss nachgewiesenermaßen nicht Windows-11-fähig4 sein.  

(ii) Der neue Rechner muss im Jahr 2025 bis 30.09.2025 über eine Haushaltsfinanzstelle der 

Arbeitsgruppe/des Instituts beschafft werden/worden sein.  

(iii) Je Rechner gibt es eine Unterstützung in Höhe von 250 EUR.  

 

 

B) Aufrüstung bestehender Rechner mit Hardware, damit diese den Windows-11-

Systemanforderungen erfüllen 

Rahmenbedingungen: 

(i) Nachzuweisen ist, dass der umzurüstende Rechner nicht Windows-11-fähig ist4, nach 

Umrüstung aber Windows 11 läuft.   

(ii) Die Hardware muss im Jahr 2025 bis 30.09.2025 über eine Haushaltsfinanzstelle der 

Arbeitsgruppe/des Instituts beschafft werden/worden sein.   

(iii) Je Rechner gibt es eine Unterstützung in Höhe von 250 EUR; alternativ werden Kosten für 

die Aufrüstung des Arbeitsspeichers für bis zu 16 GB pro Rechner vollständig von der 

Fakultät übernommen.  

 

1 genauer in Sicherheits-Level 1 oder 2 gemäß Diagramm unter https://cloud.uol.de/s/xGrjscSoMp9APZW 
2 Ausgenommen von dieser Maßnahme sind Rechner in der Sicherheitsstufe 3. Ebenfalls nicht betroffen sind Rechner, die lediglich über 

eduroam ins Uni-Netz in Sicherheitsstufe 0 gehen, etwa. Präsentations-/Gästelaptops. 
3 möglichst eines Anbieters mit Rahmenvertrag 
4 Vgl. Angaben von Microsoft zu den Systemanforderungen bei Windows 11 finden. Beachten Sie, dass in Windows 10 automatisiert die 

entsprechenden Hardwarevoraussetzungen geprüft werden können, vgl. folgende Anleitung, und dass ggf. ein kostenfreies Upgrade auf 
Windows 11 möglich ist. Beachten Sie dazu die Hinweise aus dem Intranet zum Upgrade von Windows 10 auf Windows 11.  



--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Details: 

A: Rechnerersatz: 

Betroffen sind inventarisierte Rechner mit Windows-Betriebssystem, die die Systemanforderungen 

für Windows 11 nicht erfüllen und die ans Uni-Netz in Sicherheitsstufe 1 oder 2 angeschlossen wer-

den sollen.  

B: Rechneraufrüstung: 

Betroffen sind inventarisierte Rechner mit Windows-Betriebssystem, die mit einer Um-/Aufrüstung 

(Speicher, zusätzliche Hardware) in einen Stand versetzt werden können, der die Systemanforderun-

gen für Windows 11 erfüllt und die ans Uni-Netz in Sicherheitsstufe 1 oder 2 angeschlossen werden 

sollen.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Organisatorischer Ablauf 

 

Antragstellung über das angefügte Formular mit den folgenden Angaben: 

 

• Arbeitsgruppe 

• Haushaltsfinanzstelle, über die der neue Rechner/die neue Hardware angeschafft wurde 

• SAP-Belegnummer der Ersatz-/Umrüstungsbeschaffung 

• Inventarnummer des neuen bzw. des umgerüsteten Rechners 

• im Fall A: eindeutige Identifikation des deinventarisierten Rechners (in aller Regel 

Inventarnummer, behelfsweise sonst MAC-Adresse)  

 

Auf die Finanzstelle, aus der die Anschaffung getätigt wurde, erfolgt eine Gutschrift in Höhe von 250 

EUR bzw. der Kosten zur Aufrüstung auf 16 GB RAM bei einer Speicheraufrüstung.  

 

Die unterschriebenen digitalen Anträge sind per Mail mit Betreff „Rechnerzuschuss Windows 11“ zu 

richten an fk5@uol.de. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


